








Erläuterungen zu GNr 81

Menstruationsstörungen
Bei fehlendem morphologischem Substrat, d.h. bei funktioneller Ursache, sind Dysmenorrhoe und irreguläre Blutung nach Gradation 
II bis IV zu bewerten. Erweisen sich die Menstruationsstörungen als Folge morphologisch-organischer Genitalveränderungen, erfolgt 
die Beurteilung von Wehrdienst- und Verwendungsfähigkeit analog zu diesen Veränderungen.
Bei therapieresistenter schwerer Dysmenorrhoe oder starker Hypermenorrhoe, die an sich nach Gradation VI einzustufen wären, ist 
nach Uterusexstirpation Wehrdienstfähigkeit zu erwarten, so dass bei vorgesehener Operation zunächst die Vergabe der Gradation V 
erfolgen kann.

Lageanomalien des Uterus und Harninkontinenz
Bindegewebsschwäche, Beckenbodeninsuffienz, Adipositas, häufige Geburten und operative vaginale Entbindungen können zu 
Lageanomalien des Uterus führen. Der erhebliche Descensus uteri mit oder ohne Harninkontinenz bedingt zumindest zunächst eine 
vorübergehende Wehrdienstunfähigkeit. Nach erfolgreicher operativer Korrektur ist für wenigstens 6 Monate die Gradation V zu 
vergeben.
Die Einteilung und Beurteilung der Harrninkontinenz erfolgt nach drei Schweregraden:

 Inkontinenz I. Grades (milde Inkontinenz, wenige Tropfen Urin)
Harnabgang beim Husten, Lachen, Niesen und/oder schwerer körperlicher Arbeit.

 Inkontinenz II. Grades (mäßige Inkontinenz, Abgang einiger ml Urin)
Unwillkürlicher Harnabgang auch beim Laufen, Gehen, Tragen, Treppensteigen und bei leichter körperlicher Arbeit.

 Inkontinenz III. Grades (schwere Inkontinenz)
Ständiger Harnabgang sowohl bei der Arbeit als auch in Ruhe, sogar im Liegen.



Adnexitis und Endometriose 

Akute Adnexitis

Nach akuter Adnexitis besteht ständig die Gefahr des Rezidivs bei Unterkühlung. Die folgenlos ausgeheilte akute Adnexitis hat nach 
3 Monaten keine sonstigen Einschränkungen der Wehrdienstfähigkeit zur Folge.

Chronisch rezidivierende Adnexitis
Sie kann einer akuten Adnexitis nach unterschiedlich langer Zeit folgen. Die Wehrdienstfähigkeit ist vom Behandlungserfolg abhängig. 
Bei einseitiger Adnexitis (Pyosalpinx, Pyovar) kann nach operativer Entfernung der befallenen Adnexe im Einzelfall die Beurteilung 
nach Gradation IV erfolgen. Im Regelfall ist die chronisch-rezidivierende Adnexitis nach Gradation VI zu beurteilen.

Endometriose
Wegen der Vielseitigkeit des Krankheitsbildes kann die Wehrdienst- und Verwendungsfähigkeit nur in Abhängigkeit vom klinischen 
Befund (Lokalisation und Ausdehnung) sowie vom Verlauf beurteilt werden und setzt die operative bzw. laparoskopische und 
histologische Sicherung voraus. Bei folgender Symptomatologie ist mit dem Vorliegen einer Endometriose zu rechnen:
Rezidivierende zyklusabhängige Unterleibsschmerzen (sog. „chronische Adnexitis"), Dyspareunie, unregelmäßige Blutungen, 
Dysmenorrhoe.

Differentialdiagnostische Gliederung endometrialer Herde:

 Endometriosis genitalis interna,

 Endometriosis genitalis externa,

 Endometriosis extragenitalis.

Die Einteilung des Schweregrades der Endometriose erfolgt in Anlehnung an die endoskopische Klassifikation nach SEMM:
 Stadium l: Vereinzelt Herde auf dem Peritoneum des kleinen Beckens, der Harnblase, des Douglas und der Plica lata < 5 mm.
 Stadium 2: Herde auf dem Blasenperitoneum, den Tuben, den Ovarien im Douglas, den hinteren Parametrien > 5 mm, Exsudat 

im Douglas, Verklebungen im Bereich der Ovarien.
 Stadium 3: Ausgedehnte Verteilung der Endometrioseherde im kleinen Becken mit diffusen Verwachsungen der Organe des 

Genitale mit der Umgebung.

 Stadium 4: Occulte Endometriose extragenitalis.



Mastopathie
Bei der Beurteilung der Mastopathie sollte möglichst auf histologische Befunde zurückgegriffen werden können. Bei einer Mastopathie 
II. und III. Grades finden sich vermehrte Epithelproliferationen. (Grad III. bis zu 6 mal größeres Karzinomrisiko!).
Die gynäkologischen Untersuchungen schließen Kolposkopie und Zytodiagnostik sowie indikationsbe-zogen weitere 
Spezialuntersuchungsverfahren (insbesondere Hormonuntersuchungen) ein und sind, ebenso wie die festgelegten jährlichen 
Vorsorgeuntersuchungen, während der Dienstzeit ausschließlich von Gynäkologen/-innen durchzuführen.
Zur Dokumentation der Befunde dient als Anhalt der „Gynäkologische Untersuchungsbogen" (Anlage 7/19 bis 7/21), der dem 
Überweisungsvordruck beizufügen ist.
Bei Vorliegen einer Schwangerschaft ist der Eigenart des militärischen Dienstes Rechnung zu tragen. Aus ärztlicher Sicht 
notwendige Verwendungseinschränkungen während der Schwangerschaft sind auf dem Vordruck „Belegart 90/5" zu dokumentieren.
Das Mutterschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten.
Über die Verwendungsfähigkeit einer schwangeren Bewerberin für den militärischen Dienst wird erst acht Wochen post partum 
entschieden.


